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Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 
 

Paderborn 
Wertpapier-Kenn-Nummer: A0CAYB 

ISIN: DE000A0CAYB2 
 
 

Einladung zur Hauptversammlung 
 
 
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am  
 
Montag, 19. Januar 2009 um 11:00 Uhr 
 
 
im Hansesaal,  
Schützenhof Paderborn,  
Schützenplatz 1, 
33102 Paderborn,  
 
 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. 
 
 
I. Tagesordnung 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 

und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30.09.2008, des Lageberichts der Gesell-
schaft und des Konzernlageberichts (einschließlich des Berichts des Vorstands zu den 
Angaben nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2007/2008) 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008 
 
Die genannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverwendung 
können in den Geschäftsräumen der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 
33106 Paderborn, eingesehen und im Internet unter www.wincor-nixdorf.com eingesehen und 
heruntergeladen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der Unterlagen. 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Wincor Nixdorf Aktiengesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2007/2008 in Höhe von € 151.753.220,33 wie folgt zu verwenden: 
 
Ausschüttung von € 2,13 Dividende  
je dividendenberechtigter Stückaktie  
bei 31.664.008 dividendenberechtigten Stückaktien   €  67.444.337,04 
 
Gewinnvortrag        €  84.308.883,29 
 
 
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien ver-
ändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnver-
wendungsvorschlag unterbreitet werden. 
 
Die Dividende wird am 20. Januar 2009 ausgezahlt. 

www.wincor-nixdorf.com
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2007/2008 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2007/2008 Entlastung zu erteilen. 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2007/2008 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2007/2008 Entlastung zu erteilen. 
 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2008/2009 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft für das 
Geschäftsjahr 2008/2009 zu bestellen. 
 
 

6. Wahl von Anteilseignervertretern zum Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung i. V. m. § 96 Abs. 1  
Aktiengesetz (AktG) und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes vom 04. Mai 
1976 (MitbestG) aus zwölf Mitgliedern, von denen sechs Mitglieder gemäß 
§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von den Anteilseignern gewählt werden. Die Hauptversamm-
lung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
Die Amtszeit im Aufsichtsrat der Anteilseignervertreter Hero Brahms, Walter Gunz und Prof. 
Dr. Walter Kröll endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 19. Januar 2009. 
 
Dies vorausgeschickt macht der Aufsichtsrat zur Wahl von Anteilseignervertretern im Aufsichts-
rat die folgenden Vorschläge zur Beschlussfassung:  
 
a)  Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat  
 

- Herrn Hero Brahms, 
Unternehmensberater, 
Wiesbaden, 

 
wiederzuwählen und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der neuen Amtszeit be-
schließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. 
 
Im Hinblick auf die in § 7 Abs. 6 der Satzung vorgeschriebene Altersgrenze von 70 Jahren 
ist im Falle von Herrn Brahms nur eine Bestellung für den vorgenannten Zeitraum möglich.  
 
 

b) Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat  
 

- Herrn Walter Gunz,  
 Geschäftsführender Gesellschafter bei der WG Strategy Consultants GmbH i.G., 
 Rottach-Egern, 
 

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vier-
te Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats 
zu wählen, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. 
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c) Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat   
 

- Herrn Prof. Dr. Achim Bachem, 
 Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich GmbH,  
 Köln, 

 
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vier-
te Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats 
zu wählen, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. 
 

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG zu derzeit bestehenden Mitgliedschaften in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und auslän-
dischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 
Herr Hero Brahms gehört dem Aufsichtsrat folgender Gesellschaften an:  
- Deutsche Post AG, Bonn, 
- Georgsmarienhütte Holding GmbH, Georgsmarienhütte, 
- Live Holding AG, Berlin, 
- Zumtobel AG, Dornbirn, Österreich. 
 
 
Herr Walter Gunz gehört  
- dem Aufsichtrat der Itemic AG, Dresden und 
- dem Beirat der Myby GmbH & Co. KG, Düsseldorf, 

  
an. 
 
Herr Prof. Dr. Achim Bachem gehört  
- dem Aufsichtsrat der Pironet NDH AG, Köln, und  
-  dem Beirat der NRW-Bank, Düsseldorf, 

 
an. 

 
 
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Auf-
sichtsrat abstimmen zu lassen. 
 
 

7. Beschlussfassung über die Schaffung von genehmigten Kapitalia und zum Ausschluss 
des Bezugsrechts; Satzungsänderungen zu § 4 Absätze 5 und 6 
 
Die von der Hauptversammlung am 14. Mai 2004 zu Tagesordnungspunkt 2 beschlossenen 
Ermächtigungen des Vorstands der Gesellschaft, das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf 
den Inhaber lautender Stückaktien (i) gegen Bareinlage um bis zu insgesamt € 1.654.249 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2004) und (ii) gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 
insgesamt € 6.616.997 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II 2004), laufen mit Ablauf des 
13. Mai 2009 aus. Sie sollen durch zwei neue Ermächtigungen der Gesellschaft zur Erhöhung 
des Grundkapitals ersetzt werden. 
 
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 
 

Unter Aufhebung der bestehenden Satzungsermächtigung des Vorstands zur Erhöhung 
des Grundkapitals gemäß § 4 Absatz 5 der Satzung wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Eintragung der im Folgenden beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister 
ein genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital I 2009) durch Neufassung von § 4 Absatz 
5 der Satzung wie folgt geschaffen: 

 
„(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Januar 2014 mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückakti-
en gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt € 3.308.498 (in 
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Worten: Euro drei Millionen dreihundertachttausend vierhundertachtundneunzig) zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2009). 

 
Den Aktionären ist ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionä-
re auszunehmen.  
 
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass 
die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgege-
benen Aktien insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals sind seit Erteilung dieser Ermächtigung, also seit 19. Januar 2009, er-
folgende Gewährungen von Options- bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der Gesell-
schaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie 
die Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. Diese Ermächtigung gilt zudem nur mit der 
Maßgabe, dass auf die seit Erteilung dieser Ermächtigung, also seit 19. Januar 
2009, auf der Grundlage dieser oder anderer Ermächtigungen zur Ausgabe von Ak-
tien der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts nach oder in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt nicht mehr 
als 20 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals entfal-
len dürfen. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Ka-
pital I 2009 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital I 2009 anzupassen.“ 
 

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen des Weiteren vor zu beschließen:  
 

Unter Aufhebung der bestehenden Satzungsermächtigung des Vorstands zur Erhöhung 
des Grundkapitals gemäß § 4 Absatz 6 der Satzung wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der 
Eintragung der im Folgenden beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister 
ein genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital II 2009) durch Neufassung von § 4 Absatz 
6 der Satzung wie folgt geschaffen: 

 
„(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 

18. Januar 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder 
mehrmals um bis zu insgesamt € 13.233.996 (in Worten: Euro dreizehn Millionen 
zweihundertdreiunddreißigtausend neunhundertsechsundneunzig) zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital II 2009).  
 
Bei Aktienausgabe gegen Sacheinlage zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen ist der 
Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auszuschließen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten dür-
fen. Auf diese Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals ist eine seit Erteilung dieser 
Ermächtigung, also seit 19. Januar 2009, erfolgende Ausgabe von Aktien aus ge-
nehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 AktG und ei-
ne seit Erteilung dieser Ermächtigung erfolgende Gewährung von Options- bzw. 
Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss ent-
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sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie die Veräußerung eigener Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 
 
Im Übrigen ist den Aktionären ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der 
Aktionäre auszunehmen. 
 
Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weite-
ren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 
teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten 
Kapital II 2009 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang 
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital II 2009 anzupassen.“ 

 
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

Die von der Hauptversammlung am 28. Januar 2008 beschlossene Ermächtigung der Gesell-
schaft zum Erwerb eigener Aktien läuft zum 29. Juli 2009 aus. Sie soll durch eine neue Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien ersetzt werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 
 
a) Die Gesellschaft wird für die Zeit vom 20. Januar 2009 bis einschließlich 19. Juli 2010 

ermächtigt, eigene Aktien in Höhe von insgesamt bis zu 10 % des derzeitigen Grundka-
pitals zu erwerben. Der Handel in eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Der Erwerb erfolgt 
über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots. Der Erwerb kann auch durch von der Gesellschaft im Sinne von § 17 AktG abhän-
gige Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt 
werden. Der von der Gesellschaft bezahlte Gegenwert für den Erwerb dieser Aktien (oh-
ne Erwerbsnebenkosten) darf den Börsenkurs nicht um mehr als 10 % über- oder unter-
schreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei 
bei einem Erwerb über die Börse der Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft in 
der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem an dessen Stelle tretenden Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 10 Handelstage vor 
dem Erwerb der Aktien und bei Erwerb durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre der 
Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel  
(oder einem an dessen Stelle tretenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse während der letzten 10 Handelstage vor der Bekanntgabe des öffentlichen An-
gebots. Bei Erwerb durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre kann das Volumen des 
Angebots begrenzt werden. Sofern die gesamte Annahme des Angebots dieses Volu-
men überschreitet, muss der Erwerb im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfol-
gen. 

 
b) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken 

zu verwenden, insbesondere mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der 
erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an 
alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen eigenen Aktien gegen Barzahlung zu 
einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher 
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die so veräußerten Aktien 
insgesamt 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreiten dürfen. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapi-
tals ist eine seit Erteilung dieser Ermächtigung erfolgende Ausgabe von Aktien aus ge-
nehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und 
eine seit Erteilung dieser Ermächtigung erfolgende Gewährung von Options- bzw. Wand-
lungsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. 
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c) Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, die erworbenen eigenen Aktien im Rah-
men von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen ganz oder zum 
Teil Dritten als (Teil-) Gegenleistung anzubieten bzw. zu verwenden. 

 
d) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 

eigenen Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienoptionen zu verwenden, die 
aufgrund der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Bezugsrechten) aufgrund 
Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. Mai 2004 sowie von der Hauptversamm-
lung gefasster, ergänzender Beschlüsse an Mitglieder des Vorstands, an sonstige Füh-
rungskräfte oder Mitarbeiter der Gesellschaft und/oder nachgeordneter verbundener Un-
ternehmen ausgegeben worden sind und ausgegeben werden. Soweit die Aktien an Mit-
glieder des Vorstands übertragen werden sollen, liegt die Zuständigkeit ausschließlich 
beim Aufsichtsrat. 

 
e) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zur Erfüllung von Umtauschrechten 
oder -pflichten aus von der Gesellschaft oder von abhängigen Konzernunternehmen der 
Gesellschaft im Sinne des § 17 AktG begebenen Options- und/oder Wandelgenuss-
scheinen und/oder Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen zu ver-
wenden. 

 
f) Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung 
oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. 

 
g) Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, 

einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden, der Erwerb von eigenen Aktien jedoch nicht 
über die Beschränkungen gemäß lit. a) hinaus. Die in der Hauptversammlung der Wincor 
Nixdorf Aktiengesellschaft vom 28. Januar 2008 beschlossene Ermächtigung zum Er-
werb eigener Aktien erlischt mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung. 

 
h) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien der Gesellschaft wird insoweit 

ausgeschlossen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen in lit. b), c), 
d) und e) verwendet werden. 

 

II. Berichte des Vorstands  

 
1.  Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 19. 

Januar 2009 (Beschlussfassung über die Schaffung von genehmigten Kapitalia; Sat-
zungsänderungen zu § 4 Absätze 5 und 6) gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG und § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m.  § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung genehmigter Kapita-
lia vor, um der Gesellschaft kurzfristige Reaktionen auf Marktgegebenheiten ohne erneute 
Einberufung einer Hauptversammlung zu ermöglichen. Die der Gesellschaft von der Hauptver-
sammlung am 14. Mai 2004 erteilte Ermächtigung zur Schaffung genehmigter Kapitalia läuft 
mit Ablauf des 13. Mai 2009 aus und soll daher durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden. 
Die neue Ermächtigung entspricht der bisherigen, wobei die Beträge für die genehmigten Kapi-
talia der von der Hauptversammlung am 29. Januar 2007 beschlossenen Erhöhung des 
Grundkapitals auf € 33.084.988 Rechnung tragen, und ist wie bisher auf 5 Jahre befristet. 
Hierzu im Einzelnen: 
 
Insgesamt sollen genehmigte Kapitalia bis zum höchsten gesetzlich zulässigen Betrag von 
zusammen € 16.542.494 geschaffen werden. Dies entspricht 50 % des derzeitigen Grundkapi-
tals der Gesellschaft. Die Ermächtigungen sollen jeweils für die gesetzliche Höchstdauer von 5 
Jahren (konkret bis zum 18. Januar 2014) erteilt werden. Anknüpfend an die Systematik der 
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am 14. Mai 2004 erteilten Ermächtigungen zur Schaffung genehmigter Kapitalia wird der 
Hauptversammlung vorgeschlagen, wiederum zwei genehmigte Kapitalia (Genehmigtes Kapital 
I 2009 und Genehmigtes Kapital II 2009) zu schaffen. Im Rahmen des Genehmigten Kapitals I 
2009 wird der Vorstand lediglich zur Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ermächtigt, während 
mit dem Genehmigten Kapital II 2009 die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Bar- 
und/oder Sacheinlage geschaffen wird. Das Genehmigte Kapital I 2009 tritt an die Stelle des 
Genehmigten Kapitals I 2004, das Genehmigte Kapital II 2009 tritt an die Stelle des Genehmig-
ten Kapitals II 2004. Mit den neuen Ermächtigungen und der entsprechenden Neufassung von 
§ 4 Abs. 4 und 5 der Satzung werden dementsprechend die bestehenden genehmigten Kapita-
lia aufgehoben. 
 
Den Aktionären sind die aus der Ausnutzung der genehmigten Kapitalia entstehenden neuen 
Aktien grundsätzlich zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch in 
der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien von einem Kreditinstitut oder einem nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Be-
zug anzubieten (§§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 5 AktG). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise für bestimmte 
Fälle auszuschließen. Dazu im Einzelnen: 
 
a) Bezugsrechtsausschluss beim Genehmigten Kapital I 2009 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Schaffung eines Genehmigten 
Kapitals I 2009 in Höhe von nominal insgesamt bis zu € 3.308.498 vor, das gegen Bareinlage 
ausgenutzt werden kann. 
 
Der Vorstand soll dabei ermächtigt werden, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszuneh-
men. Dies dient der Herstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses. Ohne den Ausschluss 
des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitalerhö-
hung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung 
des Bezugsrechts erheblich erschwert. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der 
Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sons-
tiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 
 
Der Vorstand soll gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ferner ermächtigt sein, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats hinsichtlich eines Erhöhungsbetrages, der 10 % des im Zeit-
punkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben wer-
den, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die 
Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und 
flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurz-
fristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur 
ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen 
Preis, also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen erforderlichen Abschlag. Dies führt zu höhe-
ren Emissionserlösen zum Wohl der Gesellschaft. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzie-
rung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen verbunden werden. 
 
§ 186 Abs. 2 AktG sieht zwar für den Fall der Wahrung des Bezugsrechtes die Möglichkeit vor, 
bei Veröffentlichung der Bezugsfrist noch keinen konkreten Ausgabebetrag, sondern nur die 
Grundlagen für seine Festlegung anzugeben. Aber auch in einem solchen Fall kann letztlich 
nicht der bestmögliche Platzierungserfolg für die Gesellschaft erwartet werden, weil der Aus-
gabebetrag spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt zu machen ist. Auch ist 
bei Einräumung eines Bezugsrechtes wegen der Ungewissheit darüber, in welchem Umfang 
dieses ausgeübt wird (Bezugsverhalten), die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. 
mit mehr Aufwand verbunden. Durch die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss kann 
daher eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Akti-
onäre erreicht werden.  
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Bei Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand den Abschlag so niedrig bemessen, wie 
dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist. 
Nach aktuellem Diskussionsstand wird ein maximaler Abschlag vom Börsenpreis zum Zeit-
punkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals in Höhe von 5 % des aktuellen Börsenkurses 
für rechtlich zulässig gehalten. Der Bezugsrechtsausschluss darf 10 % des bestehenden 
Grundkapitals nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals ist eine 
seit Erteilung dieser Ermächtigung, also seit 19. Januar 2009, erfolgende Gewährung von Op-
tions- bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss ent-
sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. Auf die 10 % - Grenze werden schließlich 
auch Veräußerungen eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG angerechnet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt zudem 
mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts seit Erteilung dieser Ermächti-
gung, also seit 19. Januar 2009, ausgegebenen Aktien insgesamt 20 % des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. Dadurch wird er-
reicht, dass der Bezugsrechtsausschluss bei Ausnutzung dieses Genehmigten Kapitals I 2009 
und des Genehmigten Kapitals II 2009 (wenn die Hauptversammlung beide Ermächtigungen 
erteilt) auf  insgesamt 20 % begrenzt ist.  
 
Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung dem Schutzbedürfnis 
der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung 
getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen Aktien 
und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grund-
sätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu 
annähernd gleichen Bedingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, 
dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die 
Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten Ka-
pitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Gesell-
schaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 
 
Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss 
des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen, auch unter Be-
rücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffekts für sachlich 
gerechtfertigt und angemessen. 
 
b) Bezugsrechtsausschluss beim Genehmigten Kapital II 2009 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung des Weiteren die Schaffung eines 
Genehmigten Kapitals II 2009 in Höhe von nominal insgesamt bis zu € 13.233.996 vor, das 
ein- oder mehrmals gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage ausgenutzt werden kann. 
 
Der Vorstand soll dabei auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbe-
träge von dem Bezugsrecht auszunehmen. Dies geschieht aus denselben Gründen wie beim 
Genehmigten Kapital I 2009 (siehe dazu oben unter a). 
 
Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des (auch mittelbaren) Er-
werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen wird der 
Vorstand zusätzlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio-
näre auszuschließen. Dabei darf der Bezugsrechtsausschluss allerdings 20 % des im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung 
auf 20 % des Grundkapitals ist eine seit Erteilung dieser Ermächtigung, also seit 19. Januar 
2009, erfolgende Gewährung von Options- bzw. Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft 
unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG anzurechnen. Eben-
falls werden Kapitalerhöhungen unter Ausnutzung anderer genehmigter Kapitalia (also insbe-
sondere des Genehmigten Kapitals I 2009, wenn die Hauptversammlung diese Ermächtigung 
erteilt) angerechnet, soweit sie unter Bezugsrechtsausschluss nach §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG erfolgen. Auf die 20 % - Grenze werden schließlich auch Veräußerungen eigener 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes angerechnet.  
 
Durch die Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Be-
zugsrechts wird es dem Vorstand ermöglicht, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien 
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der Gesellschaft zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen diese Aktien im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbe-
teiligungen einsetzen zu können. Die Gesellschaft beabsichtigt, bei sich bietenden Gelegenhei-
ten durch Akquisitionen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmens-
teilen im Rahmen ihres satzungsmäßigen Unternehmensgegenstandes ihre Wettbewerbsposi-
tion zu stärken und dadurch langfristige und kontinuierliche Ertragszuwächse zu ermöglichen. 
Da eine Kapitalerhöhung bei einer Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller 
Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmittelbar be-
schlossen werden. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ist im Regel-
fall aufgrund des damit verbundenen Aufwandes, insbesondere aber wegen des erheblichen 
Zeitvorlaufs, unangemessen bzw. ungeeignet. Aus diesem Grund bedarf es der Schaffung 
eines Genehmigten Kapitals, auf das der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats schnell 
zugreifen kann. 
 
Die Gesellschaft agiert im Wettbewerb. Sie muss deshalb jederzeit in der Lage sein, in den 
sich wandelnden Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. Dazu 
gehört es auch, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zur 
Verbesserung der Wettbewerbsposition (auch mittelbar) zu erwerben. Dabei zeigt sich, dass 
beim (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen immer größere Einheiten betroffen sind. Häufig besteht auch der Veräu-
ßerer darauf, als Gegenleistung Aktien der erwerbenden Gesellschaft zu erhalten, weil dies für 
ihn günstiger sein kann. Die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswährung anbieten zu 
können, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft mithin den notwendigen Spielraum, sich 
bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen schnell und flexibel auszunutzen, und versetzt sie in die Lage, unter 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in geeigneten Fällen auch größere Unternehmen, Un-
ternehmensteile oder Beteiligungen daran auch gegen Überlassung von eigenen Aktien erwer-
ben zu können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der 
relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. 
Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich 
und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreich-
bar. 
 
Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, 
bestehen zurzeit nicht. Der Vorstand wird im Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermäch-
tigung zur Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch macht, wenn sich Mög-
lichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen gegen Ausgabe neuer Aktien ergeben. Er wird dies nur dann tun, wenn der Unter-
nehmens- oder Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien im wohlverstandenen Inte-
resse der Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Auf-
sichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen.  
 
Der Ausgabebetrag kann naturgemäß derzeit noch nicht festgesetzt werden, da es an einer 
konkreten Verwendungsabsicht fehlt. Die Festsetzung des jeweiligen Ausgabebetrages obliegt 
daher kraft Gesetzes dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Den üblichen Gepflo-
genheiten entsprechend, kann der Ausgabebetrag auch in Höhe des rechnerischen Anteils der 
Aktien am Grundkapital festgesetzt werden. Damit soll dem Risiko begegnet werden, dass bei 
nicht objektivierbaren Bewertungen Zahlungsverpflichtungen oder Haftungsfolgen an die Fest-
setzung des Ausgabebetrages in Höhe des zwischen der Gesellschaft und Inferent angenom-
menen Wertes der Sacheinlage anknüpfen. Der Vorstand wird selbstverständlich im konkreten 
Fall sorgfältig prüfen, ob die Anzahl der Aktien, die beim Erwerb eines Unternehmens, eines 
Unternehmensteiles oder einer Beteiligung an einem Unternehmen ausgegeben wird, gegen-
über dem vereinbarten Wert dieses Vermögensgegenstandes angemessen ist.  
 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung der Genehmigten Kapitalia jeweils in der nächsten 
Hauptversammlung berichten. 
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2. Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom  
19. Januar 2009 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG)  

Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat sieht in Übereinstimmung mit üblicher 
Unternehmenspraxis auf der Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vor, die Gesellschaft durch 
die Hauptversammlung für höchstens 18 Monate zum Erwerb eigener Aktien in Höhe von bis 
zu 10 % des Grundkapitals zu ermächtigen. Der Vorstand verfügt bereits über eine solche 
Ermächtigung. Diese in der Hauptversammlung der Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft vom 
28. Januar 2008 beschlossene, zeitlich begrenzte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
soll verlängert werden. 

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG zu 
wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse oder durch ein öffentliches 
Kaufangebot trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot überzeichnet 
ist, muss der Erwerb im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. 
 
Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die Gesellschaft ermächtigt wird, die Aktien über die 
Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots zu erwerben. 
Der Erwerbspreis darf dabei den maßgeblichen Börsenkurs um nicht mehr als 10% über- bzw. 
unterschreiten.  

Für die Wiederveräußerung erworbener eigener Aktien sieht das Gesetz grundsätzlich den 
Verkauf über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vor, wodurch der Grundsatz der 
Gleichbehandlung gemäß § 53a AktG gewahrt wird. Die Hauptversammlung kann jedoch in 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auch eine andere Veräußerung 
beschließen. 

Insoweit sieht der Ermächtigungsbeschluss vor, dass der Vorstand ermächtigt ist, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien in anderer Weise 
als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen  
eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von 
Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird nach 
derzeitigem Diskussionsstand in der Fachliteratur in Höhe von bis zu 5 % des Börsenpreises 
für zulässig gehalten. 

Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung 
des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 
Gebrauch gemacht. Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht bei der Wiederveräußerung eigener 
Aktien der Gesellschaft in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszu-
schließen, dient dem Interesse der Gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an weitere An-
leger zu verkaufen, und ermöglicht insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzie-
rung der Aktien als bei deren Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre. Die Verwaltung 
wird dadurch in die Lage versetzt, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bieten-
den Möglichkeiten schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen, insbesondere auch dann, 
wenn aufgrund des Umfangs der zu veräußernden Aktien bei einer Veräußerung über die Bör-
se ein erheblicher Kursrückgang nicht ausgeschlossen werden könnte. Darüber hinaus können 
so gegebenenfalls zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. 
Der Vorstand erhält hierdurch ein zusätzliches Finanzierungsinstrument, um die Stellung der  
Gesellschaft auf in- und ausländischen Märkten zu stärken. 

Insgesamt werden die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer 
Veräußerung der eigenen Aktien an Dritte unter Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht 
auf der Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Die Ermächtigung be-
schränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung beste-
henden Grundkapitals der Gesellschaft. Auf diese Höchstgrenze sind Aktien sowie Bezugs- 
oder Umtauschrechte auf Aktien anzurechnen, die seit dem Zeitpunkt der Erteilung der Er-
mächtigung auf der Grundlage eines genehmigten Kapitals gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG bzw. auf der Grundlage einer Ermächtigung gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 
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Satz 4 AktG ausgegeben werden. Für Aktionäre, die am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote interes-
siert sind, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, eine entsprechende Anzahl von Aktien an der 
Börse hinzu zu erwerben. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass dieser Hand-
lungsrahmen unter Berücksichtigung der Strategie der Gesellschaft den Interessen der Gesell-
schaft dient und auch unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre angemessen ist. 

Ferner sieht der Beschluss eine Ermächtigung des Vorstands vor, die erworbenen eigenen 
Aktien ganz oder zum Teil im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen Dritten als (Teil-) Gegenleistung anzubieten bzw. zu verwenden. 

Es entspricht der Absicht der Gesellschaft, bei sich bietenden Gelegenheiten kurz- oder mittel-
fristig ihre Wettbewerbsposition durch gezielte Unternehmens- oder Beteiligungserwerbe im 
Rahmen ihres satzungsgemäßen Unternehmensgegenstandes weiter zu verstärken und aus-
zubauen. Inhaber von Unternehmen und Beteiligungen erwarten, insbesondere im internatio-
nalen Rahmen, als Gegenleistung für die Veräußerung des Unternehmens bzw. der Beteili-
gung häufig Aktien der erwerbenden Gesellschaft. Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird 
die Gesellschaft in die Lage versetzt, bei konkreten Akquisitionsvorhaben, bei denen sie mögli-
cherweise im Wettbewerb mit anderen Interessenten steht, auch etwa vorhandene eigene 
Aktien als Gegenleistung verwenden zu können und damit unter Umständen auf eine andern-
falls erforderliche Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen verzichten zu können.  

Die Gesellschaft soll ferner ermächtigt werden, eigene Aktien zur Erfüllung von Verpflichtungen 
aus Aktienoptionen zu verwenden, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-
sammlung vom 14. Mai 2004 sowie von der Hauptversammlung gefasster ergänzender Be-
schlüsse ausgegeben worden sind und noch ausgegeben werden. Diese Ermächtigung liegt 
schon deswegen im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, weil sie der Gesellschaft die 
Möglichkeit schafft, sofern dies im konkreten Fall sachgerecht ist, die Ausgabe neuer Aktien 
aus dem bedingten Kapital und damit eine Kapitalerhöhung und Stimm- und Quotenverwässe-
rung der Aktionäre zu vermeiden. 

Der Preis, zu dem die Aktien in den vorgenannten Fällen ausgegeben werden, hängt von den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom Zeitpunkt ab. Der Vorstand wird sich bei der 
Preisfestsetzung an den Interessen der Gesellschaft ausrichten. Werden die Aktien zur Bedie-
nung von Aktienoptionen verwendet, so entspricht der Preis, zu dem die Aktien verkauft wer-
den, dem jeweiligen Ausübungspreis für die Aktienoptionen. 
 
Die Ermächtigung sieht ferner vor, dass die eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre zur Erfüllung von Umtauschrechten von Inhabern von durch die Gesell-
schaft oder deren abhängigen Konzernunternehmen im Sinne von § 17 AktG begebenen Opti-
ons- und/oder Wandelgenussscheinen und/oder Wandel-/ Options- und/oder Gewinnschuld-
verschreibungen verwendet werden können. Es kann zweckmäßig sein, an Stelle neuer Aktien 
aus einer (bedingten) Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur Erfüllung der 
Umtauschrechte einzusetzen.  

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat die 
vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb von eigenen Aktien im Interesse der Aktionäre und 
kann es im Einzelfall rechtfertigen, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vor-
stand und der Aufsichtsrat werden daher in jedem Einzelfall prüfen und abwägen, ob die Ge-
währung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse der 
Gesellschaft liegt. 

  

III. Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 
§ 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Das Grundkapital der Gesellschaft von € 33.084.988,00 ist im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung eingeteilt in 33.084.988 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stim-
me. Aus eigenen Aktien steht der Gesellschaft jedoch kein Stimmrecht zu. Die Gesellschaft 
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hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung am 9. Dezember 2008 1.420.980. 
eigene Stückaktien. Von den insgesamt 33.084.988 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung folglich 31.664.008 Stückaktien stimmberech-
tigt.  

 

IV. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Nachweis des Anteilsbesitzes 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 
der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf 
(24.00 Uhr) des 12. Januar 2009 bei der Gesellschaft unter der Adresse 
 

Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 
c/o WestLB AG 
vertreten durch dwpbank 
- Hauptversammlung - 
Wildunger Straße 14 
60487 Frankfurt am Main 
Fax: +49 (0) 69/5099 1110 
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de  

 
angemeldet haben. Die Anmeldung hat in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer 
Sprache zu erfolgen. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform (§ 126b BGB) durch 
das depotführende Institut erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher 
oder englischer Sprache nachzuweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn (0.00 Uhr) 
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft un-
ter der vorstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf (24.00 Uhr) des 12. Januar 2009 
zugehen. 
 
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben ge-
nannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. 
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzei-
tig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu 
tragen. 
 

V. Stimmrechtsvertretung 
 
Die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 
Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. eine Aktionärsvereinigung oder ein Kreditinstitut, aus-
üben lassen.  Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächti-
gen. 
 
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Abs. 9 
AktG oder in § 135 Abs. 12 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG genannte Person/Institution noch 
ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht 
schriftlich zu erteilen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in 
§ 135 Abs. 9 AktG oder in § 135 Abs. 12 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG genannte Per-
son/Institution bevollmächtigt werden soll,  besteht ein Schriftformerfordernis weder dem Ge-
setz noch der Satzung nach. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu be-
vollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Voll-
macht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. 
Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere der in § 135 Abs. 9 AktG oder in § 135 Abs. 12 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG ge-
nannten Personen/Institutionen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen 
über eine mögliche Form der Vollmacht ab. 
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Sollen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, so 
muss der Aktionär diesen in jedem Fall Anweisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt 
werden soll. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht insgesamt ungültig. 
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzu-
stimmen. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen 
oder dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen und Verfahrensanträge und 
unangekündigte Anträge von Aktionären nicht unterstützen werden. Diejenigen Aktionäre, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und den von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, können diese über das Internet oder schrift-
lich (auch per Telefax) unter Verwendung des hierfür auf der Eintrittskarte vorgesehenen For-
mulars erteilen. Nähere Einzelheiten zur Anmeldung und zur Vollmachtserteilung sind im Inter-
net unter www.wincor-nixdorf.com einsehbar. Um die rechtzeitige Zusendung der Eintrittskarte 
zu ermöglichen, sollten die Aktionäre möglichst frühzeitig eine Bestellung bei ihrer Depotbank 
aufgeben. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen 
bis spätestens am 16. Januar 2009, 18.00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen sein, andern-
falls können sie nicht berücksichtigt werden. Diese Vollmachten sind zu übersenden an: 
 
postalisch: Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 
 Investor Relations 
 33094 Paderborn 
per Fax: (05251) 693-5056 
elektronisch: investor-relations@wincor-nixdorf.com 
 

VI. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Gegenanträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu einem bestimm-
ten Tagesordnungspunkt sind unter Nachweis der Aktionärsstellung ausschließlich an die 
nachfolgend genannte Anschrift zu richten: 
 
postalisch: Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 
 Abteilung Recht 
 33094 Paderborn 
per Fax: (05251) 693-5444 
 
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären müssen unberücksichtigt 
bleiben. Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der 
ordentlichen Hauptversammlung unter der angegebenen Adresse eingehen, werden nach nä-
herer Maßgabe von § 126 AktG allen Aktionären im Internet unter www.wincor-nixdorf.com 
unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden eben-
falls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 
 
  

Paderborn, im Dezember 2008 
 

Wincor Nixdorf Aktiengesellschaft 
 

Der Vorstand 

www.wincor-nixdorf.com
mailto:investor-relations@wincor-nixdorf.com
www.wincor-nixdorf.com

